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► Nr.  VO/2024/13377
öffentlich

Lübeck, 13.06.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung "Lübecker Wohnstifte" (LW): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.07.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1 Gemäß § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 15 Abs. 3 StiftungsG S-H wird hiermit der Jahresabschluss 2021 
mit einem Fehlbetrag von -2.217.015,87 € zur Kenntnis genommen.

2 Dieser Fehlbetrag wird im darauffolgenden Jahr aus der Freien und der Zweckrücklage 
ausgeglichen.

3 Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2024/13295) wurde
am 05.06.2024 abschließend im Prüfungsausschuss beraten.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß erfolgen Fehlbetragsausgleiche bzw. Überschussverwendungen aus/in 
den/die Rücklagen.

Anlagen:
+ JA 2021 
+ Prüfbericht dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2024/13295
öffentlich

Lübeck, 23.05.2024

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung Lübecker Wohnstifte - Bericht über die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Abkürzungsverzeichnis 

AO  Abgabenordnung 

APH  Alten- und Pflegeheim 

AZ  Auszahlungen 

GemHVO  Gemeindehaushaltsverordnung 

GG  Grundstücksgesellschaft  

GO  Gemeindeordnung 

HL _ Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

LW  Lübecker Wohnstifte 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte (LW) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die 

nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht aufgelistet.  

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2021. Der JA 2021 wurde dem RPA im Februar 2023 zur 

Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung von September bis 

Dezember 2023 bereitgestellt.  

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft (GG) Trave mbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, er ist für Vermietung und 

Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. 

Erwirtschaftete Überschüsse werden an die Stiftung abgeführt. Die Zahlungsströme des Geschäfts-

besorgers waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. 
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2 Vorjahre 

Der JA 2020 wurde am 31.08.2023 von der Bürgerschaft festgestellt.1 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre (VJ) 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

2010    

Eigenkapital  Das Eigenkapital wich 

von der Bilanzgliederung 

nach § 48 Gemeinde-

haushaltsverordnung 

(GemHVO) ab. Die 

Kontenart 200 existiert 

nicht. Die Zweckrücklage 

und die freie Rücklage 

sind den Ergebnis-

rücklagen zuzuordnen. 

Die Stiftungsaufsicht des 

Landes Schleswig-

Holstein wurde zum 

Umgang mit den Rück-

lagen um eine Klar-

stellung gebeten 

worden. Eine Beant-

wortung der Frage liegt 

bislang nicht vor. 

Die Verwaltung hat 

erklärt, aufgrund von 

Änderungen in der 

GemHVO-Doppik und im 

Stiftungsrecht zum 

01.01.2023 Änderungen 

im Eigenkapitalausweis 

vorzunehmen. 

2011    

Stiftungskapital/Erhalt 

des Grundstock-

vermögens 

Das RPA empfahl die 

Zusammenfassung von 

Stiftungskapital i. e. S. 

und Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunter-

schied. 

Es wurde auf die Anfrage 

an die Stiftungsaufsicht 

zur Klärung des Sachver-

halts verwiesen. Eine 

Rückmeldung ist hierzu 

bisher nicht einge-

gangen. 

Laut Anhang erfolgt die 

Zuordnung des 

Stiftungskapitals aus 

Bilanzierungsunter-

schied 2022. 

2015    

Zweckrücklage Die Zweckrücklage 

wurde nicht anteilig auf-

gelöst, obwohl ein Zweck 

weggefallen ist. 

Die Stiftung unterliegt 

insgesamt einer Neu-

konzeption. Diese lag 

zum Zeitpunkt des JA 

noch nicht vor, sodass 

die Buchung nach der 

zuvor vorgesehenen 

Systematik durchgeführt 

wurde. 

Mit Abriss des APH und 

der Altenwohnungen in 

der Schönböckener 

Straße ist der bisherige 

Zweck entfallen. Die 

Zweckrücklage wurde 

2021 nicht aufgelöst 

(siehe Tz. 5). 

                                                      
1 Vgl. VO/2023/12285. 
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3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung LW wurde für das Jahr 2021 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

24.09.2020 beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. Am 17.06.2021 wurde von der Bürger-

schaft im Zusammenhang mit dem Abriss des Alten- und Pflegeheim (APH) Schönböckener Straße ein 

Nachtragshaushaltsplan beschlossen.3 Gemäß § 80 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 79 Abs. 2 GO hätte dieser eben-

falls der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden müssen. Dies ist nicht erfolgt. Die Verwaltung 

wird aufgefordert sicher zu stellen, dass künftig auch Nachträge für die Stiftungen vorgelegt werden. 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO vorgegebenen 

Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 

200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht 

enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Das Jahresergebnis stimmt mit 

der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 

die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Ver-

bindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 geprüft wurden, 

sind: 

 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 

 Sonstige Ausleihungen, 

 Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied und 

 Freie Rücklage und Zweckrücklage. 

  

                                                      
2 Vgl. VO/2020/09092. 
3 Vgl. VO/2021/09854. 
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 Wohnbauten 

 

Wohnbauten 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Kontenart 031 1.782.010 EUR -1.568.749 EUR 213.261 EUR 

Der Bilanzposten nahm um 1,6 Mio. EUR ab. Der Rückgang beruht auf dem Abriss des APH Schön-

böckener Straße. Der Restbuchwert (1.569 TEUR) wurde 2021 komplett ausgebucht (zur Verbuchung in 

der Ergebnisrechnung s. Tz. 4.2.2). 

 Beteiligungen 

 

Beteiligungen 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

KGr 11 805.228 EUR +199.544 EUR 1.004.772 EUR 

Ausgewiesen wird eine Beteiligung an der GG Trave mbH. Der Ansatz beträgt 7,5% des gesamten Eigen-

kapitals der GG Trave mbH. Das Eigenkaptal der GG Trave mbH weist zum Stichtag 31. Dezember 2021 

einen Saldo von 60.368 TEUR auf. Hinweise auf den Bedarf einer Wertberichtung ergeben sich daher 

nicht. 

2021 fand aufgrund eines Bürgerschaftsbeschlusses4 eine Erhöhung des Stammkapitals um 200 TEUR 

bei der GG Trave mbH durch eine Bareinlage der Stiftung LW und die Einbringung von Grundstücken 

durch die HL statt. Gleichzeitig wurden von der Bürgerschaft die Alt-Beschlüsse zur Nicht-Ausschüttung 

von Dividenden aufgehoben. 

Die Auszahlung erfolgte aus dem Konto 7844000 AZ Sonstige Anteilsrechte. Die Prüfung ergab keine 

Beanstandungen. 

 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

KGr 18 3.305.009 EUR -751.789 EUR 2.553.220 EUR 

Liquide Mittel in Höhe von 279 TEUR wurden von der GG Trave mbH im Rahmen der Geschäftsbesorgung 

verwaltet. Zwei Girokonten über insgesamt 374 TEUR werden durch die HL verwaltet.  

                                                      
4 Vgl. VO 2021/09850. 
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Im Jahr 2021 erfolgte eine nicht vorzeitig kündbare Neunanlage eines Termingeldes i. H. v. 1.400 TEUR 

bis Juni 2025 (Zinssatz: 0,19%). Weitere 500 TEUR sind als Spareinlage bis Oktober 2024 bei einer Bau-

genossenschaft angelegt, der Zinssatz steigerte sich seit 2018 jährlich auf 1,2 % im letzten Jahr. Das Spar-

guthaben unterliegt einer 3-monatigen Kündigungsfrist; die Geldanlagen bei der Baugenossenschaft 

standen nach Auskunft der Verwaltung bisher allerdings nicht im Fokus einer Zinsoptimierung. 

Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten, erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen. 

Es gab keine Beanstandungen. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO und den zugehörigen Mustern. Die 

Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Planansätze 

sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Als weitere 

wesentliche Position der Ergebnisrechnung wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht 

systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 geprüft.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen 

Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 52 -51.380 EUR -950.900 EUR -664.737 EUR 
 

  

Die Aufwendungen entstanden Großteils durch den Abbruch des APH Schönböckener Straße (642 TEUR 

auf dem Konto 5211012 Abrisskosten/Abbruchkosten). Die größeren Belege wurden eingesehen, 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Die AZ weichen nur unwesentlich von den Aufwendungen 

ab. 

 Bilanzielle Abschreibungen 

 

Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 57 -103.954 -1.651.900 -1.606.950 
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Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich aus zwei Konten zusammen. 

Tabelle 2: Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen 

Konto 
Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

5711000 Abschr. auf Sachanlagen -103.954 EUR -110.600 EUR -69.115 EUR 

5711002 Abschr. aus Anlagenabgang 0 EUR -1.541.300 EUR -1.537.835 EUR 

Die bilanziellen Abschreibungen sind um 1,5 Mio. EUR angestiegen. Dies wird verursacht durch den 

Abriss des APH Schönböckener Straße (siehe Tz. 4.1.1). Der Verlust des Restbuchwerts des APH (1.527 

TEUR) wurde als Abschreibung auf dem Konto 5711002 ausgewiesen.  

Bilanzielle Abschreibungen sollen den Wertverlust durch die betriebliche Nutzung darstellen. Außerplan-

mäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn es aufgrund von besonderen Umständen wie 

Schäden, Preisverfall oder ähnlichem zu Wertverlusten kommt.5 Hier handelt es sich um den geplanten 

Abriss eines Gebäudes, also weder um eine reguläre Wertminderung durch die betriebliche Nutzung 

noch um ein außerplanmäßiges Ereignis. Im Anlagenspiegel wird dieser Wertverlust auch nicht bei den 

Abschreibungen, sondern bei den Abgängen gezeigt. Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-

ständen des Sachanlagevermögens sind als sonstige Aufwendungen auszuweisen.6 Die 1,5 Mio. EUR 

Wertverlust hätten auf dem Konto 5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen ausgewiesen werden 

müssen statt bei den Abschreibungen. 

4.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2020 übernommen, die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig darge-

stellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Neben den bereits in der Bilanz und der Ergebnisrechnung erläuterten Positionen wurden als weitere 

wesentliche Position die privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht systematisch im Rahmen des JA 2021 

geprüft. 

                                                      
5 Vgl. Innenministerium; Doppisches Haushaltsrecht, 2.4 Bilanzielle Abschreibungen; 09.11.2018; 

www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/inneres-sicherheit-verwaltung/doppisches-

haushaltsrecht/Ergebnisrechnung/_documents/b_ordentliche_aufwendungen/24_kt57_bilanzielle_absc

hreibungen; Abrufdatum 30.11.2023. 
6 Vgl. Innenministerium; Doppisches Haushaltsrecht, 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen; 

09.11.21018; www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/inneres-sicherheit-

verwaltung/doppisches-

haushaltsrecht/Ergebnisrechnung/_documents/b_ordentliche_aufwendungen/26_kt54_sonst_ordentl_a

ufwendungen; Abrufdatum 30.11.2023. 
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4.4 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA nicht 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass der 

nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (487 TEUR) in der Finanzrechnung keine inhalt-

liche Relevanz hat. 

4.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der HL am 24.02.2023 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser 

vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 83c Bürgerliches Gesetzbuch). Im Lage-

bericht wurde der Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Grundstockvermögen, das in der 

Bilanz sowohl im Stiftungskapital als auch im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied enthalten ist, 

nicht verändert hat.  

Der im Jahr 2021 erwirtschaftete Fehlbetrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR soll aus den Rücklagen ausge-

glichen werden. Das Stiftungskapital und das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben 

konstant, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Stiftungsvermögen nicht geschmälert 

wurde. 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 

Abgabenordnung (AO)). Bei der Stiftung LW handelte es sich in der Vergangenheit um eine Anstalts-

stiftung, d. h. sie setzte ihr Vermögen (vorwiegend APH und Altenwohnungen Schönböckener Straße) 

– und nicht wie eine Kapitalstiftung ihre Erträge – unmittelbar zur Verwirklichung des Stiftungszwecks 

(Unterstützung Lübecker Bürger u. a. durch die Förderung von bestehenden APH) ein. Mit Beendigung 

des Mietvertrages 2019 und Abbruch des Gebäudes 2021 wurde der Stiftungszweck nicht mehr 

unmittelbar erfüllt. 

Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung kann die steuerrechtlich unschädliche 

Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO darstellen. 2020 und 2021 hat die Stiftung Verluste generiert, 

so dass keine Zuführungen in die Rücklagen erfolgten. 
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Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr 
Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2012 678.065 0 125.201 803.266 1.046.908 0 203.090 1.249.998 

2013 803.266 0 88.068 891.334 1.249.998 0 150.851 1.400.849 

2014 891.334 0 40.295 931.629 1.400.849 0 60.443 1.461.292 

2015 931.629 0 59.241 990.870 1.461.292 0 92.652 1.553.944 

2016 990.870 0 50.631 1.041.501 1.553.944 0 87.689 1.641.634 

2017 1.041.501 0 71.138 1.112.639 1.641.634 0 167.376 1.809.010 

2018 1.112.639 -16.421 0 1.096.218 1.809.010 -52.508 16.421 1.772.923 

2019 1.096.218 0 31.327 1.127.545 1.772.923 -10.054 42.547 1.805.416 

2020 1.127.545 0 173.951 1.301.496 1.805.416 -64.209 219.485 1.960.692 

2021 1.301.496 -83.526 0 1.217.970 1.960.692 0 0 1.960.692 

Der freien Rücklage wurden 2021 84 TEUR zum Ausgleich des Fehlbetrages 2020 entnommen. 

Zuführungen zu den Rücklagen erfolgten nicht. 

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 2,2 Mio. EUR soll laut Anhang durch Entnahme aus der freien und 

der Zweckrücklage in 2022 ausgeglichen werden. Die Entnahme aus Rücklagen zum Verlustausgleich 

wird vom RPA generell kritisch betrachtet. Die Forderung des § 55 Abs. 1 Satz 1 AO, Mittel nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke zu verwenden, verbietet es, Mittel für satzungsfremde Zwecke, insbesondere 

für nicht steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden. Steuerbegünstigten Körperschaften ist es daher 

untersagt, Mittel des ideellen Bereichs (insbesondere Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse, Rück-

lagen), Gewinne aus Zweckbetrieben oder Erträge aus der Vermögensverwaltung und das ent-

sprechende Vermögen zum Ausgleich von Verlusten eines steuerpflichtigen Geschäftsbetriebes zu ver-

wenden7. Die Verwendung der freien Rücklage für satzungsfremde Zwecke (z.B. für einen Verlust-

ausgleich im Rahmen eines steuerpflichtigen Geschäftsbetriebes oder im Bereich der Vermögens-

verwaltung) scheidet aus.8 Zur Beurteilung, ob die Entnahme aus der freien Rücklage steuerlich unschäd-

lich ist oder nicht, bedarf es der Dokumentation sowohl der ursprünglichen Herkunft der Mittel in der 

freien Rücklage als auch der Herkunft des aktuellen Verlustes. Im November 2023 hat das Finanzamt den 

Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer erteilt. Das RPA 

empfiehlt der Verwaltung, zukünftig eine Trennung der Sphären für eine korrekte Zuführung und Ent-

nahme der Rücklagen vorzunehmen. Außerdem regt das RPA an, an das Finanzamt heranzutreten, um 

                                                      
7 Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) 2023; zuletzt geändert durch BMF-Schreiben vom 

23.01.2023; zu § 55 Abs. 1 Nr.1 AO. 
8 Vgl. BUCHNA / LEICHINGER/ SEEGER / BROX; Gemeinnützigkeit im Steuerrecht; 2023; § 62 AO, Rz. 259. 
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